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Ge#etz, betreffend dem Staatsvertrag zum Übergang der Deut#chen Bundesbahn bzw. 
der Staatsei#enbahnen, auf die Deut#che Reichseisenbahn.  

 
gegeben am 06.01.2017, im Namen des Deut#chen Reiches   

 
In Kraft ge#etzt am 23.01.2017 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  

nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 
 
 
 

Nr. 01 
 
 

§ 1. 

  
Rechtsnachfolge. 

1. Alle auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches be#tehenden Staatsei#enbahnen, Privatei#enbahnen und die 
Deut#che Bundesbahn gingen mit dem Ge#etz RGBl-1108131-Nr16-Erla##-Reichsei#enbahnamt in das Eigentum 
des Deut#chen Reiches über.  

2. Das Deut#che Reich übernimmt das Ei#enbahnunternehmen jedes Landes bzw. Bundes#taates als Ganzes mit 
allem Zubehör und allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Der Eintritt des Deut#chen Reiches in die 
laufenden Verträge hat Rechtswirkung auch gegenüber den bisherigen Vertragspartnern der Länder bzw. 
Bundes#taaten.  

3. Mit den Ei#enbahnen gehen auch ihre Nebenbetriebe, #oweit #ie nicht #chon als Zubehör anzu#ehen #ind, 
insbe#ondere die Fähren, die See#chifffahrt, die Häfen und die Kraftwagenbetriebe auf das Deut#che Reich über. Im 
Einvernehmen mit dem Reichsei#enbahnamt bleibt es den Bundes#taaten vorbehalten, einzelne #olcher Nebenbetriebe 
von dem Übergang auf das Deut#che Reich auszu#chließen. 
 
 

§ 2. 
  
Grundeigentum. 
1. Alle Grund#tücke der Länder bzw. Bundes#taaten, die Ei#enbahnzwecken gewidmet oder für #olche be#timmt #ind, 
gehen in das Eigentum des Deut#chen Reiches über, gleichviel ob und unter welcher Bezeichnung das Land bzw. der 
Bundes#taat als Eigentümer im Grundbuch eingetragen i#t. Das gleiche gilt für Grund#tücke, die Ei#enbahnzwecken 
gewidmet waren und von Ei#enbahnbehörden eines Landes verwaltet werden. Ferner gehen alle der 
Ei#enbahnverwaltung eines Landes bzw. des Bundes#taates zu#tehenden Rechte an Grund#tücken auf das Deut#che 
Reich über, auch #olche, die durch Rechtsge#chäfte nicht übertragbar #ind.  
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2. Das Eigentum und die Rechte an Grund#tücken gehen auf das Deut#che Reich über, ohne daß es dabei der 
Beachtung der für die Übertragung des Eigentums oder des Rechts vorge#chriebenen Form bedarf. Die 
Reichsei#enbahnbehörden und die mit der Abwicklung der bisherigen Verwaltung in den Ländern bzw. Bundes#taaten 
beauftragten Stellen werden in gemein#am ausge#tellten öffentlichen Urkunden den Grundbuchämtern die 
Grund#tücke und die Rechte an Grund#tücken bezeichnen. Auf Grund die#er  Urkunden i#t das Grundbuch zu 
berichtigen. 
 
3. Steuern, Gebühren, Ko#ten und Auslagen dürfen aus Anlaß des Eigentumswech#els weder durch die Länder bzw. 
Bundes#taaten oder andere Steuerberechtigte in den Ländern bzw. Bundes#taaten erhoben werden. 
 
 

§ 3. 
 
Abfindung. 
1. Abfindungen für die Übertragungen der ge#amten Ei#enbahnunternehmen auf das Deut#che Reich entfallen. 
Schwebende Schulden bzw. Altla#ten werden vom Deut#chen Reich nicht übernommen.  
 
 

§ 4. 
  
Sicherung. 
Das Deut#che Reich i#t nicht verpflichtet, die Zin#en und Tilgungsbeträge für die übernommenen fundierten 
Schulden und für den nicht durch Übernahme von Schulden der Länder gedeckten Teil der Abfindung an er#ter 
Stelle aus den Rohüber#chü##en der Reichsei#enbahnverwaltung zu zahlen. 
 

 
 

§ 5. 
 
Fe#t#tellung eventueller Abfindung. 
1. Die für eine eventuelle Abfindung in Sonderfällen maßgebenden Beträge werden gemein#am fe#tge#tellt, wenn die 
Rechnungsergebni##e vorliegen. Vorläufig werden #ie durch gemein#ame Schätzungen ermittelt.  

2. Die Wahl der Abfindung kann innerhalb einer vom Staats#ekretär des Reichsei#enbahnamtes zu be#timmenden 
Fri#t von minde#tens einem Monat nach endgültiger Fe#t#tellung der für die Abfindung maßgebenden Beträge 
geändert werden.  

3. Bis zur endgültigen Fe#t#tellung der Abfindung gilt die eventuelle Abfindung als #chwebend unwirk#am. 
 
 

§ 6. 
 
Befreiung von Reichssteuern. 
1. Die nach die#em Vertrage an Bundes#taaten zu zahlenden Abfindungen und Tilgungsbeträge #ind frei von Steuern 
und Abgaben des Deut#chen Reiches.  

2. Das Deut#che Reich wird aus der Übernahme der Ei#enbahnen keine Kürzung der den Bundes#taaten 
gewährlei#teten Anteile an den Steuereinnahmen durchführen. 
 

 
§ 7. 

 
Veräußerung. Verpfändung. 
Zu einer Veräußerung oder Verpfändung der durch die#en Vertrag erworbenen Ei#enbahnen bedarf das Deut#che 
Reich der Zu#timmung der Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages. 
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§ 8. 

 
Einnahmen und Ausgaben. 
Sobald alle Einnahmen dem Deut#chen Reiche zufließen, werden alle Ausgaben vom Deut#chen Reiche be#tritten. 
 
 

§ 9.  
 
Geltung der Bundes#taatenge#etze. 
1. Die Ge#etze und Verordnungen der Bundes#taaten und Länder über das Ei#enbahnwe#en bleiben unbe#chadet der 
Be#timmungen der Reichsverfa##ung bis zu einer anderweitigen reichsge#etzlichen Regelung in#oweit in Kraft, als die 
Voraus#etzungen für ihre Anwendung nach dem Übergange der Ei#enbahnen auf das Deut#che Reich noch gegeben 
#ind.  

2. Die Bundes#taaten und Länder werden ge#etzliche oder #on#tige Be#timmungen, welche die Ei#enbahnen des 
allgemeinen Verkehrs betreffen, nur in Ab#prache mit der Reichsleitung erla##en. 
 
 

§ 10.  
 
Eintritt in Staatsverträge. 
Das Deut#che Reich tritt in die Staatsverträge der Bundes#taaten und Länder ein, #oweit #ie Rechte und Pflichten 
für die Ei#enbahnverwaltung begründen. 
 
 

§ 11.  
 
Rechts#tellung der Reichsei#enbahnbehörden. 
Den Reichsei#enbahnbehörden #tehen alle Befugni##e öffentlich-rechtlicher Art zu, die bisher den Ei#enbahnbehörden 
der Bundes#taaten und Länder zuge#tanden haben. 
 
 

§ 12.  
 
Aufsicht gemäß Verfa##ung. 
Die dem Deut#chen Reiche zu#tehende Auf#icht über die Ei#enbahnen (Abteilung VII. Ei#enbahnwe#en aus der 
Deut#chen Reichsverfa##ung) wird gemäß den Ge#etzen, Genehmigungsurkunden und Staat#verträgen ausgeübt. 

 

§ 13. 
  
Bahnen des allgemeinen Verkehrs.  
Ent#cheidung über die#e Eigen#chaft. 
1. Der Staats#ekretär des Reichsei#enbahnamtes im Einvernehmen mit dem Staats#ekretär des Reichsverkehrsamtes 
kann erklären, daß eine private Nebenei#enbahn, deren Verkehrsbedeutung #o gering i#t, daß #ie nicht als Teil des 
allgemeinen deut#chen Ei#enbahnnetzes gelten kann, keine Ei#enbahn des allgemeinen Verkehrs i#t.  

2. Haben Bahnen, die nicht als Bahnen des allgemeinen Verkehrs anzusehen #ind, nach Ent#cheidung der 
verantwortlichen Behörden eine #olche Verkehrsbedeutung gewonnen, daß #ie als Bahnen des allgemeinen Verkehrs 
anzu#ehen #ind, #o verpflichten #ich die Bundes#taaten, ein ihnen zu#tehendes Erwerbsrecht dem Reiche zu übertragen. 
Die#es Erwerbsrecht #teht auch für Ei#enbahnen, gemäß Ab#atz 1 zu.  

3. Vor der Ent#cheidung #ind in beiden Fällen die verantwortlichen Behörden der Bundes#taaten zu hören. 
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§ 14. 

  
Be#teuerung der Reichsei#enbahnen. 
Die Bundes#taaten werden von den Reichsei#enbahnen keine Staats#teuern erheben. 
 
 

§ 15.  
 
Einheitliche Verwaltung.  
Verwaltungsgrund#atz der gleichmäßigen Behandlung. 
1. Das Deut#che Reich wird die Reichsei#enbahnen als einheitliche Verkehrsan#talt verwalten.  

2. Die Reichsei#enbahnverwaltung wird das ganze Reichsei#enbahnnetz nach gleichen Ge#ichtspunkten behandeln, 
insbe#ondere die Intere##en des Ei#enbahnper#onals und die Verkehrs- und volkswirt#chaftlichen Intere##en aller 
Bundes#taaten unter Abwägung der ver#chiedenen Verhältni##e gleichmäßig berück#ichtigen und bei wider#treitenden 
Intere##en auf einen gerechten Ausgleich bedacht #ein. 
 
 

§ 16.  
 
Begonnene Bahnen. 
1. Das Deut#che Reich i#t verpflichtet, die von den Ländern begonnenen Bauten fortzuführen, #oweit das Bedürfnis 
in unveränderter Wei#e fortbe#teht und nicht Rück#ichten auf die wirt#chaftliche Lage der Reichsei#enbahnen 
entgegen#tehen. Ent#tehen hierüber Meinungsver#chiedenheiten zwi#chen den Vertragschließenden Parteien, #o 
ent#cheidet auf Antrag das Deut#che Reichsgericht.  

2. Die beim Übergang der Bahnen auf das Deut#che Reich durch den Haushalt oder durch Ge#etze der 
Bundes#taaten bewilligten Mittel gelten als vom Deut#chen Reich bewilligt. 
 
 

§ 17. 
  
Neue Bauten. 
Das Deut#che Reich wird den Bau neuer, dem allgemeinen Verkehr dienender Bahnen, den Bau zweiter und 
weiterer Glei#e #owie den Um- und Ausbau der be#tehenden Anlagen nach Maßgabe der verkehrs- und 
wirt#chaftlichen Bedürfni##e der Bundes#taaten und der verfügbaren Mittel ausführen. 
 
 

§ 18.  
 
Baupläne. 
Die Pläne für größere Ei#enbahnbauten in den Gebieten der jeweiligen Bundes#taaten #ind rechtzeitig den 
Regierungen der Bundes#taaten zur Stellungnahme zu übermitteln. 
 

 
§ 19.  

 
Unter#tützung des Baues von Kleinbahnen. 
Das Deut#che Reich wird den Bau von Ei#enbahnen, die nicht dem allgemeinen Verkehr dienen (Kleinbahnen und 
Bahnen, die den Kleinbahnen gleichzu#tellen #ind), dem Umfang ent#prechend zu unter#tützen, in dem Umfang wie 
bisher die Kleinbahnen unter#tützt worden #ind. Die Unter#tützung i#t davon abhängig, daß die Bundes#taaten für das 
Unternehmen minde#tens den gleichen Staatsbeitrag zur Verfügung #tellen wie das Deut#che Reich. Für 
Straßenbahnen und #traßenbahnähnliche Unternehmungen gilt die#e Be#timmung nicht. 
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§ 20. 

  
Per#onenzugfahrpläne. 
1. Die Entwürfe des Per#onenzugfahrplans #ind regelmäßig alsbald nach Fertig#tellung den beteiligten Bundes#taaten 
zur Mitteilung etwaiger Wün#che zu über#enden.  

2. Die unter#te Kla##e der Per#onenzüge muß zum minde#ten ent#prechend der aktuellen Vor#chriften in den einzelnen 
Bundes#taaten mit Sitzplätzen ausge#tattet #ein. Neue Wagen die#er Kla##e #ollen, #oweit nicht für Rei#ende mit 
Tragla#ten Vor#orge zu treffen i#t, voll#tändig mit Sitzplätzen ausge#tattet #ein. 
 
 

§ 21.  
 
Tarife. 
Die Reichsei#enbahnverwaltung wird die Tarife unter Wahrung der Einheit und mit tunlich#ter Schonung 
be#tehender Verhältni##e fortbilden und den Verkehrsbedürfni##en der Bundes#taaten namentlich auf dem Gebiete der 
Roh#toffver#orgung nach Möglichkeit Rechnung tragen. 
 
 

§ 22.  
 
Vergebung von Lieferungen. 
Das Deut#che Reich wird bei der Vergebung von Lieferungen und Arbeiten für die Reichsei#enbahnen die 
Unternehmer im ge#amten Reichsgebiet nach gleichen Grund#ätzen berück#ichtigen und dafür Sorge tragen, daß 
Indu#trie, Handwerk und Handel in der gleichen Wei#e, wie es bisher die Verwaltungen der Bundes#taaten getan 
haben, herangezogen und in ihrer Ent#cheidung gefördert werden. 
 
 

§ 23.  
 
Neuge#taltung des Ei#enbahnwe#ens. 
Das Deut#che Reich wird #ich bei der Neuge#taltung des Ei#enbahnwe#ens von dem Ge#ichtspunkt leiten la##en, daß 
die Verwaltung nur in#oweit zentrali#iert werden #oll, als es zur Erfüllung der Aufgaben der Reichsei#enbahnen als 
einer einheitlichen Verkehrsan#talt unbedingt geboten i#t. 
 
 

§ 24.  
 
Übernahme des Per#onals in den Reichsdien#t. 
1. Das Deut#che Reich übernimmt zum gegebenen Zeitpunkt alle planmäßigen und nicht planmäßigen (diätari#chen) 
Ei#enbahnbeamten #owie alle Ange#tellten und Arbeiter der Länder bzw. Bundes#taaten in #einen Dien#t. Das 
Gleiche gilt für die aus#chließlich oder überwiegend in Ei#enbahnangelegenheiten tätigen Beamten der 
Bundes#taatenämter.  

2. Die Beamte im Sinne der Beamtenge#etze der Bundes#taaten werden mit der Übernahme der Staatsei#enbahnen, 
Reichsbeamte im Sinne des Reichsbeamtenge#etzes vom 31. März 1873. 
 

 
§ 25.  

 
Rücktrittsrecht von Beamten und Ange#tellten. 
Die Beamten und Ange#tellten #ind berechtigt, binnen 3 Monaten nach der Übernahme der Ei#enbahnen durch das 
Deut#che Reich #chriftlich oder zu Protokoll gegenüber der vorge#etzten Dien#t#telle ihren Rücktritt zu erklären. Der 
Rücktritt wird mit dem Tage der Erklärung wirk#am.  
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§ 26.  
 
Re#tabwicklung von Bundes#taatsge#chäften. 
1. Auf Antrag der Bundes#taaten #ind in den Reichsdien#t übernommene Beamte, die für Zwecke der 
Restabwicklung in den Bundes#taaten benötigt werden, für die Dauer die#er Ge#chäfte im Dien#t der Bundes#taaten 
zu bela##en. In die#em Falle verlängert #ich die im § 26. vorge#ehene Fri#t für die Ausübung des Rücktrittsrechts um 
die Dauer die#er Be#chäftigung.  

2. Die Be#oldung die#er Beamten trägt das Deut#che Reich. 
 
 

§ 27.  
 
Übernahme der Ruhegehälter durch das Deut#che Reich. 
1. Das Deut#che Reich übernimmt gemäß § 8. alle auf ge#etzlicher Vor#chrift oder Verwaltungsanordnung 
beruhenden Bezüge (ein#chließlich Sachlei#tungen) der in den ein#tweiligen oder dauernden Ruhe#tand ver#etzten 
Beamten #owie der Hinterbliebenen von Beamten und wird nach den in den Bundes#taaten bisher üblichen 
Grund#ätzen Unter#tützung gewähren.  

2. Sollte das Deut#che Reich die Bezüge #einer nach § 8. in den Ruhe#tand getretenen Beamten oder der 
Hinterbliebenen der vor die#em Zeitpunkt ver#torbenen Beamten aufbe##ern, #o wird es die Mittel bereit#tellen, die 
erforderlich #ind, damit den in den Bundes#taaten vorhanden gewe#enen Berechtigten bei gleichen Voraus#etzungen in 
dem#elben Ausmaß per#önliche Zulagen gewährt werden können. 
 
 

§ 28. 
  
Be#timmungen über die nicht in den Beamtendien#t übertretenden Beamten. 
1. Die Länder bzw. Bundes#taaten verpflichten #ich, Beamte, die nicht in den Reichsdien#t übertreten wollen, 
tunlich#t in ein anderes Amt des Landesdien#tes zu ver#etzen. Soweit dies nicht möglich i#t oder von Beamten, die 
das 60. Lebensjahr vollendet haben, nicht gewün#cht wird, #ind #ie baldig#t in den ein#tweiligen oder dauernden 
Ruhe#tand zu ver#etzen. Bis zum Zeitpunkt des Eintritts in ein anderes Amt des Landesdien#tes oder in den 
Ruhe#tand trägt das Land das Dien#teinkommen. Wegen der Tragung der Bezüge nach Ver#etzung in den 
Ruhe#tand gilt der § 27.  

2. Machen auf Kündigung ange#tellte Beamte, die nicht in den Reichsdien#t übertreten wollen, von ihrem 
Kündigungsrecht Gebrauch, #o trägt das Land ihr Dien#teinkommen bis zum Ablauf der Kündigungsfri#t. 
 
 

§ 29. 
  
Gewährlei#tung der Rechte der Beamten. 
1. Das Deut#che Reich tritt gegenüber den in #einen Dien#t übernommenen Beamten in die Verpflichtungen ein, die 
den Bundes#taaten auf Grund des § 8. geltenden Staatsgesetze obliegen würden, wenn die Beamten im 
Staatsdien#te verblieben wären.  

2. Die Voraus#etzungen für die Ver#agung von Dien#talterszulagen richten #ich nach Reichsrecht.  

3. Verwaltungsanordnungen, die zugun#ten der Beamten eines Bundes#taates getroffen #ind, können bis zur 
Durchführung eines Reichsge#etzes über Beamtenvertretungen nur im Einvernehmen mit der Beamtenvertretung 
beim Staats#ekretär des Reichsei#enbahnamtes geändert oder be#eitigt werden. Ihre ge#etzliche Regelung wird 
hierdurch nicht ausge#chlo##en. 

 
 
 
 
 
 

Seite 1701066 (6 von 10) 



                                    Reichsge#etzblatt Jahrgang 2017, herausgegeben durch das Reichsprä#idium 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2017, Deut#ches Reich 

 
 

§ 30.  
 
Dien#teinkommen. 
1. An regelmäßigen Dien#teinkommen gewährlei#tet das Deut#che Reich jedem Beamten den Betrag, den er bezogen 
haben würde, wenn er in #einer Stelle im Staatsdien#t verbleiben und in die#em nach Maßgabe  gemäß § 8.  
geltenden Be#oldungsge#etze in #einem Dien#teinkommen aufgerückt wäre. Hierbei werden jedoch nach dem 28. 
Oktober1918 erla##ene allgemeine Be#oldungsge#etze nicht berück#ichtigt. Was als regelmäßiges Dien#teinkommen 
anzu#ehen i#t, richtet #ich nach den in den Ländern bzw. Bundes#taaten gemäß § 8. geltenden Grund#ätzen. Erreicht 
das Dien#teinkommen im Reichsdien#t die Staats#ätze nicht, #o i#t der Unter#chied als per#önliche Zulage zu 
gewähren. Die#e Zulage i#t in#oweit für ruhegehaltsfähig zu erklären, als zur Erreichung des nach Staatsgrund#ätzen 
ruhegehaltsfähigen Betrages erforderlich i#t.  

2. Das Recht des Deut#chen Reiches, unter den reichsge#etzlichen Voraus#etzungen Dien#talterszulagen zu ver#agen, 
wird hierdurch nicht berührt. In#oweit und #olange das Deut#che Reich von die#em Recht Gebrauch macht, werden 
weitere nach Staatsgrund#ätzen erreichbar gewe#ene Bezüge nicht berück#ichtigt. 
 
 

§ 31.  
 
Ruhegehälter. 
Das Deut#che Reich gewährlei#tet den Empfängern von Wartegeld, Ruhegehalt #owie Witwen- und Wai#engeld 
minde#tens das Ge#amteinkommen, das nach dem gemäß § 8. geltenden Be#timmungen und Be#oldungs#ätzen der 
Bundes#taaten zu gewährlei#ten wäre, wenn der Beamte am Tage der Ver#etzung in den Ruhe#tand oder des Todes 
noch im Staatsdien#t ge#tanden hätte. Hierbei werden jedoch nach dem 28. Oktober 1918 in den Bundes#taaten 
erla##ene allgemeine Be#oldungsge#etze oder Änderungen der Be#timmungen über die Ruhegehalts- und 
Hinterbliebenenbezüge nicht berücksichtigt. 
 
 

§ 32.  
 
Beförderungsaus#ichten. 
1. Das Deut#che Reich gewährlei#tet den Beamtenanwärtern und den Beamten die in ihren Ländern bzw. 
Bundes#taaten erworbenen An#tellungs- und Beförderungsaus#ichten #oweit, als es um die bei regelmäßiger 
Ge#taltung der bisherigen Laufbahn nach dem bisherigen organi#atori#chen Aufbau des Beamtenkörpers erreichbaren 
Eingangs- und Beförderungs#tellen handelt.  

2. Als erreichbare Beförderungs#tufen #ind nur #olche anzu#ehen, wenn ein lei#tungsbezogener Nachweis erbracht 
wurde.  

3. Der Nachweis der Befähigung für die Beförderungs#tufe i#t, #olange und #oweit nicht Reichsvor#chriften erla##en 
werden, nach den bisher in den Ländern bzw. Bundes#taaten geltenden Grund#ätzen zu führen.  

4. Damit die Wartezeiten bis zur An#tellung und Beförderung gegenüber dem Zu#tand in den Ländern bzw. 
Bundes#taaten zur Zeit des Übergangs auf das Deut#che Reich keine Ver#chlechterung erfahren, #ollen durch den 
jeweils näch#ten Reichshaushalt genügend planmäßige Stellen zur Verfügung ge#tellt werden, um die bis zu Beginn 
des Haushaltsjahres nach dem An#tellungs- und Beförderungsverhältni##en, wie #ie in den Ländern bzw. 
Bundes#taaten nach Ausführung des Haushalts gemäß § 8. liegen, zur An#tellung oder Beförderung herangerückten 
Anwärter ein#tellen oder befördern zu können. Soweit #ich dies nicht möglich i#t, erhält der Bedien#tete vom Beginn 
des bezeichneten Haushaltsjahres an zur Erreichung der Ge#amteinkommens im Falle #einer An#tellung oder 
Beförderung eine per#önliche Zulage. Die Zulage i#t bei Beamten #oweit für ruhegehaltsfähig zu erklären, als zur 
Erreichung des bei ihrer Beförderung ruhegehaltsfähigen Einkommensbetrages erforderlich i#t. Der Beginn des 
Be#oldungsdien#talters wird bei der #päteren Stellenverleihung #o fe#tge#etzt, wie wenn der Beamte zum bezeichneten 
Zeitpunkte ange#tellt oder befördert worden wäre.  
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5. Bei Meinungsver#chiedenheiten zwi#chen dem Deut#chen Reich und Beamten oder Beamtenanwärtern über die 
Frage, ob und zu welchem Zeitpunkte #ie beim Verbleiben im Landes- bzw. Staatsdien#t ange#tellt oder befördert 
worden wären, darf das Deut#che Reich die Ent#cheidung nur im Einvernehmen mit der Regierung des Landes bzw. 
des Bundes#taates treffen, in de##en Ei#enbahndien#t der Anwärter oder Beamte vor der Übernahme ge#tanden hat. 
Kommt zwi#chen dem Deut#chen Reich und dem Anwärter oder Beamten eine Einigung nicht zu#tande, #o wird die 
Ent#cheidung durch ein Schiedsgericht getroffen. Dies be#teht aus zwei von der Reichsei#enbahnverwaltung ernannten 
Mitgliedern, einem von der Regierung des Bundes#taates be#timmten Mitglied und einem von dem Beamten oder 
Anwärter be#timmten Mediator. Alle Parteien haben #ich an den Schieds#pruch des Mediators zu halten, gegen 
diese Ent#cheidung i#t kein Rechtsmittel zulä##ig. 
 
 

§ 33. 
  
Wiederein#tellung von Beamten im Ruhe#tand. 
Soweit Beamte im Ruhe#tand nach Ge#etz oder Verwaltungsordnung einen An#pruch oder eine Anwart#chaft auf 
Wiederan#tellung haben, tritt das Deut#che Reich in die den Bundes#taaten obliegenden Verpflichtungen ein. 
 
 

§ 34. 
  
Förmliches Disziplinarverfahren. 
Ein in den Ländern bzw. Bundes#taaten anhängiges Di#ziplinarverfahren i#t nach den Reichsge#etzen zu erledigen. 
 
 

§ 35.  
 
Ausgleich der Wartezeiten. 
1. Das Deut#che Reich wird bei der Regelung des An#tellungs-, Beförderungs- und Be#oldungsdien#talters der 
Landes- bzw. Staatsbeamten die infolge der ver#chiedenen Vorbildungs-, Ausbildungs-, An#tellungs- und 
Beförderungsverhältni##e in den einzelnen Ländern bzw. Bundes#taaten bestehenden Ungleichheiten in billigender 
Wei#e ausgleichen.  

2. Sollten durch die Einrichtung von Anstellungsbezirken in der Folge sich neue Ungleichheiten der angeführten Art 
ergeben, #o wird das Deut#che Reich sie nach Möglichkeit ausgleichen. 
 
 

§ 36.  
 
Bundes#taatmann#chaftlicher Charakter. 
Soll ein Beamter gegen #einen Willen außerhalb #eines Bundes#taates verwendet werden, #o ent#cheidet auf #einen 
Antrag darüber, ein Schiedsgericht. Die#es be#teht aus einem von der Reichsei#enbahnverwaltung ernannten 
Mitglied, einem Mediator und der Beamte #elb#t. Die Parteien haben #ich an den Schieds#pruch des Mediators zu 
halten, gegen diese Ent#cheidung i#t kein Rechtsmittel zulä##ig. 
 

 
§ 37.  

 
Ange#tellte und Arbeiter. Dien#t- und Tarifverträge. 
1. Das Deut#che Reich tritt gegenüber den in #einen Dien#t übernommenen Ange#tellten und Arbeitern in die gemäß 
§ 8. gültigen Dien#t- und Tarifverträge der Bundes#taaten ein. Das Deut#che Reich hat jedoch jederzeit das Recht, 
die Tarifverträge der Bundes#taaten zum Zwecke der Einführung eines einheitlichen Tarifvertrages für die 
Reichsei#enbahnverwaltung auf den Schluß eines Kalendermonats mit einer Fri#t von 4 Wochen zu kündigen.  
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2. Soweit die Dien#tverhältni##e der Arbeiter nicht in Tarifverträgen geregelt #ind, bleiben die Be#timmungen der 
Länder in Kraft, als #ie nicht durch einen einheitlichen Tarifvertrag zwischen dem Deut#chen Reich und den 
berufenen Vertretungen der Arbeitnehmer aller Bundes#taaten oder durch eine #on#tige einheitliche Regelung außer 
Kraft ge#etzt werden. 
 

 
§ 38.  

 
Ablehnung des Übertritts. 
Ange#tellte und Arbeiter, die durch Erklärung vor der Zeit aus § 8. ihre Übernahme in den Reichsdien#t ablehnen, 
bleiben im Dien#te der Länder bzw. Bundes#taaten. Soweit die Länder bzw. Bundes#taaten die#en Ange#tellten und 
Arbeitern keine angeme##ene Be#chäftigung übertragen können, verpflichten #ie #ich, den Dien#tvertrag zum er#ten 
zulä##igen Zeitpunkt zu kündigen. In die#em Falle übernimmt nicht das Deut#che Reich bis zum Aus#cheiden des 
Ange#tellten oder Arbeiters die den Ländern bzw. Bundes#taaten ihm gegenüber obliegenden Verbindlichkeiten für 
die Zeit, in der von dem Ange#tellten oder Arbeiter dem Land bzw. Bundes#taat keine Dien#te gelei#tet werden. 
 
 

§ 39.  
 
Wohlfahrtseinrichtungen. 
1. Das Deut#che Reich übernimmt die Wohlfahrtseinrichtungen der Bundes#taaten und führt #ie auf Grund der 
Ge#etze, Satzungen und Be#timmungen unter Wahrung der Rechte der Beamten, Ange#tellten und Arbeiter weiter. 
Es tritt als Rechtsnachfolger bei den Betriebskrankenka##en und Arbeiterpen#ionska##en an die Stelle der 
Bundes#taaten.  

2. Das Deut#che Reich übernimmt die Verpflichtungen der Bundes#taaten aus der Bewilligung von 
Teuerungsbezügen an invalide Arbeiter, die aus dem Ei#enbahndien#t ausge#chieden #ind, und an Hinterbliebene von 
Arbeitern. Sollte das Deut#che Reich die Bezüge #einer vor der Zeit aus § 8. ausge#chiedenen invaliden Arbeiter 
oder der Hinterbliebenen von Arbeitern, die vor die#em Zeitpunkt ver#torben #ind, aufbe##ern, #o wird es die Mittel 
bereit#tellen, die erforderlich #ind, damit den in den Bundes#taaten bisher vorhanden gewesenen Berechtigten bei 
gleichen Voraus#etzungen in dem#elben Ausmaß Zulagen gewährt werden können.  

3. Das Deut#che Reich wird an invalide Ange#tellte und Arbeiter #owie an Hinterbliebene von Ange#tellten und 
Arbeitern nach den in den Ländern bisher üblichen Grund#ätzen Unter#tützungen gewähren. 
 
 

§ 40.  
 
Verwaltungsanordnungen zugun#ten der Ange#tellten und Arbeiter. 
Verwaltungsanordnungen zugun#ten der Ange#tellten und Arbeiter können bis zur Durchführung des Reichsge#etzes 
über Betriebsräte nur in Ab#timmung mit der zu#tändigen Per#onalvertretung beim Staats#ekretär des 
Reichsverkehrsamtes geändert oder be#eitigt werden. Ihre ge#etzliche Regelung wird dadurch nicht ausgeschlo##en. 
 
 

§ 41.  
 
Anwart#chaften auf eine Beamtenlaufbahn. 
Das Deut#che Reich gewährlei#tet den Ange#tellten und Arbeitern der Bundes#taaten die erworbenen 
Anwart#chaften auf eine Beamtenlaufbahn nach Maßgabe des § 32. 
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§ 42.  
 
Auslegung des Vertrags. 
Die beteiligten Regierungen können zur Auslegung und Ergänzung die#es Vertrages Fragen, die #ich bei #einer 
Ausführung ergeben #ollten, durch weitere Vereinbarungen regeln. Soweit eine Einigung nicht erfolgt, ent#cheidet 
das Deut#che Reichsgericht. 
 
 

§ 43.  
 

Inkraftsetzung. 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger in Kraft. 

 
 
Gegeben zu Berlin, den 06. Januar 2017 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 

 Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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